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I.  EINLEITUNG 

Die Regelung von Patentlizenzverträgen durch das Recht der Wettbewerbsbeschrän-
kungen erfolgt an einer Schnittstelle, an der zwei scheinbar widerstreitende Rechtsmate-
rien aufeinandertreffen. Während Patente als eine Form von Immaterialgüterrechten 
Ausschließlichkeitsrechte darstellen, die eine Monopolstellung begründen, versucht das 
Recht der Wettbewerbsbeschränkungen die Entstehung und das Aufrechterhalten von 
Monopolen zu verhindern. Deutlich wird dies bei der Möglichkeit des freien Markt-
zuganges. Einerseits ist es Aufgabe des Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen, den 
Marktzugang freizuhalten, auf der anderen Seite kann aufgrund von Rechtspositionen 
des Immaterialgüterrechts ein solcher Marktzugang verhindert werden. Eben dies ist der 
Punkt, an dem es zu einem unauflöslichen Widerspruch beider Rechtsmaterien zu kom-
men scheint. 

Die traditionelle Lösung dieses Dilemmas besteht darin, die Nutzung von Immate-
rialgütern – z. B. von Patenten – auf den Kern dessen zu beschränken, was immate-
rialgüterrechtlich notwendig ist. Damit soll einerseits dem Inhaber eines Patents der 
Wesensgehalt seines Rechts erhalten bleiben, andererseits soll aber auch eine mögliche 
rechtliche oder faktische Ausdehnung des Patents über das patentrechtlich Notwendige 
hinaus verhindert werden, wie dies etwa gegenüber dem Lizenznehmer durch die Aufer-

                                                      
*  Diesen Aufsatz widme ich dem leider viel zu früh verstorbenen Prof. Dr. Oskar Hartwieg. 
**  Die gleichnamige Dissertation ist als Band 18 der DJJV-Schriftenreihe erschienen. 
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